
 

  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater    Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater    

 

12 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe 
   

 Bürokratieentlastung geplant 

 Zertifizierung elektronischer Registrierkassen 

 Gehaltsumwandlung ohne verbindlichen Anspruch 
nicht steuerschädlich 

  Vorsteuerabzug aus Umzugskosten der Mitarbeiter 

 Statikberechnung als begünstigte Handwerkerleis-
tung 

 Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

  

Ausgabe Dezember 2019 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Dezember-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Bürokratieentlastung geplant 
Der Bundestag hat am 24.10.2019 den Entwurf für ein 
"Drittes Bürokratieentlastungsgesetz“ beschlossen. 

Mit dem neuen Gesetz soll ab 1.1.2022 u. a. eine elektro-
nische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt wer-
den. Ein elektronisches Meldeverfahren soll die Einrei-
chung des Krankenscheins ersetzen. Künftig sollen Kran-
kenkassen den Arbeitgeber auf Abruf elektronisch über 

Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit seines gesetzlich 
versicherten Arbeitnehmers informieren. 

Vorgesehen sind ferner Erleichterungen bei der Archivie-
rung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen. Für 
Unternehmen soll die Pflicht entfallen, bei einem Wechsel 
der Steuersoftware zehn Jahre lang die alten Datenverar-
beitungsprogramme in Betrieb zu halten. Diese sollen künf-
tig fünf Jahre nach dem Wechsel abgeschafft werden dür-
fen, wenn ein Datenträger mit den gespeicherten Steuerun-
terlagen vorhanden ist. Die Regel soll für aufzeichnungs- 
und aufbewahrungspflichtige Daten gelten, deren Aufbe-
wahrungsfrist bis zum Tag des Inkrafttretens der Geset-
zesänderung noch nicht abgelaufen ist. 
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Daneben sind u. a. die folgenden Maßnahmen vorgese-
hen: 

Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer-
grenze: Künftig soll die Umsatzsteuer von inländischen 
Unternehmern nicht erhoben werden, wenn der Umsatz im 
vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 22.000 € (aktu-
ell 17.500 €) nicht überstiegen hat und – wie bisher – 
50.000 € im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 
übersteigen wird. Die Regelung soll ab dem 1.1.2020 gel-
ten. 

Befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen 
Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugründer: 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind grundsätzlich viertel-
jährlich abzugeben, soweit die Umsatzsteuer im vorange-
gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 7.500 € betragen 
hat. Neugründer haben, unabhängig vom Umfang der Tä-
tigkeit im Jahr der Gründung des Unternehmens und im 
darauffolgenden Kalenderjahr, Voranmeldungen monatlich 
abzugeben. Diese Verpflichtung soll für sechs Besteue-
rungszeiträume vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 ausge-
setzt werden. In dieser Zeit soll eine vierteljährliche Abgabe 
ausreichen. 

Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze 
von 62 € auf 100 € für Beiträge zu einer Gruppenunfallver-
sicherung: Zurzeit kann der Arbeitgeber die Beiträge für 
eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuer-
satz von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungsteuer 62 € im Kalender-
jahr nicht übersteigt. Mit der Neuregelung soll die vereinfa-
chende Pauschalierungsmöglichkeit erstmals für den Lohn-
steuerabzug 2020 auch für höhere Versicherungsprämien 
ermöglicht werden. 

Erhöhung der Steuerbefreiung für betriebliche Gesund-
heitsförderung: Der steuerfreie Höchstbetrag für zusätzlich 
zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter soll von 
500 € auf 600 € angehoben werden. Die Neuerung soll für 
Veranlagungszeiträume / Lohnzahlungszeiträume ab 2020 
gelten. 

Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpau-
schalierung bei kurzfristiger Beschäftigung: Die Ober-
grenze für die Möglichkeit der Pauschalierung der Lohn-
steuer mit 25 % des Arbeitslohns bei kurzfristig beschäftig-
ten Arbeitnehmern soll von einem durchschnittlichen Ar-
beitslohn je Arbeitstag von 72 € auf 120 € angehoben wer-
den. Außerdem soll der pauschalierungsfähige durch-
schnittliche Stundenlohn von 12 € auf 15 € erhöht werden. 
Beide Regelungen sollen ab 2020 gelten. 

Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuer-
pflichtige Arbeitnehmer: Arbeitgebern soll die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die Lohnsteuer für Bezüge von kurz-
fristigen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt 
steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die einer ausländischen 
Betriebsstätte des Arbeitgebers zugeordnet sind, unter 
Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen mit einem Pauschsteuersatz von 30 % des 
Arbeitslohns zu erheben. Die Änderung soll erstmals für 
den Lohnsteuerabzug 2020 anzuwenden sein. 

Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für 
Unternehmer, die eine Gewerbeanzeige erstattet haben: 
Unternehmensgründer müssen sich innerhalb einer Woche 
nach der Gründung beim zuständigen Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) anmelden 
und bestimmte Daten mitteilen. Gleichzeitig besteht für die 
Unternehmer eine Anzeigepflicht bei den zuständigen Ge-
werbeämtern. Durch eine Änderung der Gewerbeanzeige-
verordnung soll künftig sichergestellt werden, dass die von 
den Gewerbeämtern erhobenen Daten auch die für eine 
Anmeldung zur Unfallversicherung notwendigen Angaben 
umfassen. Sofern eine Gewerbeanzeige erfolgt, ist eine 
gesonderte Anmeldung der Unternehmer zur Unfallversi-
cherung damit entbehrlich. Die Regelung soll am 1.7.2020 
in Kraft treten. 

Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informations-
pflichten des Anbieters von Altersvorsorgeverträgen 
gegenüber dem Steuerpflichtigen: Zurzeit haben Anbieter 
von Altersvorsorgeverträgen in bestimmten Fällen, wie z. B. 
beim erstmaligen Bezug von Leistungen aus Altersvorsor-
geverträgen, nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuer-
pflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem Muster den 
Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen 
Leistungen mitzuteilen. Künftig soll die Mitteilung elektro-
nisch bereitgestellt werden können, wenn der Steuerpflich-
tig damit einverstanden ist. Die Änderung soll erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2020 gelten. 

Hinweis: Das Gesetz bedarf nun noch der Zustimmung des 
Bundesrates. Sollten sich im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren. 

Übergangsfrist für Zertifizierung 
elektronischer Registrierkassen 

Nach einer bundesgesetzlichen Regelung müssen ab dem 
1.1.2020 grundsätzlich alle Registrierkassen durch eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung geschützt 
werden. Da letztere jedoch zu Beginn des neuen Jahres 
voraussichtlich noch nicht flächendeckend am Markt ver-
fügbar sein wird, räumt die Finanzverwaltung Unterneh-
mern eine Übergangsfrist bis zum 30.9.2020 für die Um-
rüstung bzw. Anschaffung elektronischer Kassen mit einer 
solchen Sicherheitseinrichtung ein. 

Hinweis: Wurde die Kasse nach dem 25.11.2010 und vor 
dem 1.1.2020 angeschafft und kann diese aufgrund ihrer 
Bauart nicht mit einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung nachgerüstet werden, sieht das Gesetz 
eine Schonfrist bis zum 31.12.2022 vor, wenn die Kasse 
den bisherigen Anforderungen der Finanzverwaltung an 
elektronische Kassen entspricht. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Gehaltsumwandlung ohne verbindlichen 
Anspruch nicht steuerschädlich 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein 
arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel (sog. 
Gehaltsumwandlung) entgegen der Auffassung der Finanz-
verwaltung nicht begünstigungsschädlich ist. Arbeitgeber 
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und Arbeitnehmer können den Arbeitslohn vielmehr für 
künftige Lohnzahlungszeiträume herabsetzen und diese 
Minderung durch verwendungsgebundene Zusatzleistun-
gen steuerbegünstigt ausgleichen („Mehr Netto vom Brut-
to“). Entscheidend für die lohnsteuerliche Begünstigung ist, 
dass der Zuschuss verwendungs- bzw. zweckgebunden 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleis-
tet wird. 

Hintergrund: Für bestimmte Zuschüsse des Arbeitgebers, 
die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
leistet werden (z. B. Mahlzeitengestellung, Zuschüsse zu 
den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, Zuschüsse für die Internetnutzung) kann die 
Lohnsteuer mit einem niedrigen Pauschalsteuersatz be-
rechnet werden. In bestimmten Fällen bleibt der Zuschuss 
sogar steuerfrei. 

Sachverhalt: Der Kläger war Einzelunternehmer und einig-
te sich zum 1.7.2011 mit mehreren Arbeitnehmern auf eine 
Änderung der Arbeitsverträge: Das bisherige Gehalt wurde 
von 2.500 € um 250 € auf 2.250 € herabgesetzt. Für künfti-
ge Lohnerhöhungen, Abfindungsansprüche etc. sollte der 
bisherige Arbeitslohn von 2.500 € als sog. Schattenlohn 
und damit als Bemessungsgrundlage fortgeführt werden. 
Anschließend vereinbarte der Kläger mit seinen Arbeit-
nehmern einen Zuschuss für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte sowie für die Internetnutzung. Diese Zu-
schüsse sollten nicht freiwillig gezahlt werden. Der Kläger 
pauschalierte die Lohnsteuer auf die Zuschüsse mit 15 % 
(Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) und 25 % 
(Internetnutzung). Ab dem 1.1.2014 wurde vereinbart, dass 
die Zuschüsse nicht mehr freiwillig gezahlt werden. Das 
Finanzamt erkannte die Pauschalierung der Lohnsteuer 
nicht an, weil es von einer schädlichen Gehaltsumwand-
lung ausging. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt: 

 Ein Zuschuss wird dann zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gezahlt, wenn er verwendungs- bzw. 
zweckgebunden geleistet wird, also für den im Gesetz 
genannten Zweck, z. B. für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte oder für die Internetnutzung. 

 Es kommt entgegen der bisherigen Rechtsprechung 
nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den Zu-
schuss arbeitsrechtlich einen Anspruch hat. Der Zuschuss 
ist, wenn er für den im Gesetz genannten Zweck und da-
mit verwendungs- bzw. zweckgebunden gezahlt wird, 
auch dann lohnsteuerlich begünstigt, wenn der Arbeit-
nehmer einen Anspruch darauf hat. 

 Im Streitfall war es daher steuerlich unbeachtlich, dass 
der Kläger und seine Arbeitnehmer zunächst den Arbeits-
lohn um 250 € herabgesetzt und anschließend einen Zu-
schuss in dieser Höhe für die vom Gesetzgeber begüns-
tigten Zwecke (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte und Internetnutzung) vereinbart haben. Denn die 
gesetzliche Begünstigung dieser Zuschüsse dient der 
Verwaltungsvereinfachung und der Förderung der ge-
nannten Zwecke. 

 Mit der Vereinbarung über die Zahlung der Zuschüsse in 
Höhe von 250 € traten die Zuschüsse zusätzlich zum oh-

nehin in Höhe von 2.250 € gezahlten Lohn hinzu. Uner-
heblich ist, dass der Kläger ursprünglich 2.500 € geschul-
det hatte. 

 Unschädlich ist auch, dass der bisherige Lohn als sog. 
Schattenlohn für weitere Lohnansprüche fortgeführt wur-
de. Ein Gestaltungsmissbrauch liegt nicht vor. 

Hinweise: Der BFH hält an seiner bisherigen Rechtspre-
chung nicht mehr fest, wonach der Zuschuss nur dann 
lohnsteuerlich begünstigt ist, wenn er freiwillig vom Arbeit-
geber gezahlt wird. Zugleich widerspricht der BFH der 
Finanzverwaltung, die in Gehaltsumwandlungen steuerlich 
schädliche Gestaltungen sieht, für die weder eine Lohn-
steuerpauschalierung noch eine Steuerbefreiung gewährt 
wird. 

Zu beachten ist, dass nicht jeder Zuschuss des Arbeitge-
bers lohnsteuerlich begünstigt ist. Vielmehr werden nur 
Zuschüsse für bestimmte Zwecke begünstigt, z. B. für ar-
beitstägliche Mahlzeiten oder zur Förderung der Gesund-
heit der Mitarbeiter. Letztere sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen sogar bis zu einem Betrag von 500 € pro 
Jahr pro Mitarbeiter steuerfrei. 

Vorsteuerabzug aus Umzugskosten der 
Arbeitnehmer 

Der Arbeitgeber kann die Vorsteuer aus Maklerprovisionen 
geltend machen, die im Rahmen eines Umzugs der Arbeit-
nehmer zum Firmensitz des Arbeitgebers entstanden sind, 
wenn der Umzug der Arbeitnehmer aus unternehmerischen 
Gründen erforderlich erschien. Die Übernahme der Makler-
kosten ist auch nicht umsatzsteuerbar, da es sich weder 
um ein Arbeitsentgelt, d. h. um einen tauschähnlichen Um-
satz, noch um eine Entnahme handelt. 

Hintergrund: Ein Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, soweit Leistungen für sein Unternehmen er-
bracht werden und eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
liegt. Hingegen entsteht Umsatzsteuer, wenn der Unter-
nehmer einen tauschähnlichen Umsatz erbringt, also für die 
Leistung seines Vertragspartners kein Geld bezahlt, son-
dern seinerseits eine Leistung erbringt. Auch Entnahmen 
unterliegen der Umsatzsteuer. Dazu zählen auch Leistun-
gen für den privaten Bedarf der Arbeitnehmer. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine neu gegründete Kon-
zerngesellschaft, deren Aufgabe es war, die Zusammenar-
beit zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften zu 
verstärken. Ihr Sitz war in Z-Stadt. Die Klägerin benötigte 
erfahrene Arbeitnehmer, die bislang an anderen Standorten 
des Konzerns tätig waren. Sie sagte diesen Mitarbeitern 
eine Übernahme der Kosten des Umzugs zu und trug die 
Maklerkosten. Aus den Rechnungen der Makler machte sie 
die Vorsteuer geltend. Das Finanzamt sah in der Übernah-
me der Maklerkosten einen tauschähnlichen Umsatz und 
setzte auf der Grundlage des gemeinen Wertes der Gegen-
leistung Umsatzsteuer in Höhe von fast 50.000 € fest. 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt, da die Über-
nahme der Maklerkosten keine Umsatzsteuer auslöste und 
die Klägerin zum Vorsteuerabzug aus den Maklerrechnun-
gen berechtigt war: 
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 Die Übernahme der Maklerkosten stellte keinen tausch-
ähnlichen Umsatz dar, da die Klägerin insoweit keine 
Leistung gegen Entgelt an die umzugsbereiten Arbeit-
nehmer erbrachte. Die Übernahme der Maklerkosten soll-
te die Arbeitnehmer anderer Konzerngesellschaften dazu 
veranlassen, nach Z-Stadt umzuziehen und hier für die 
Klägerin zu arbeiten. Damit sollte überhaupt erst die Vo-
raussetzung dafür geschaffen werden, dass die Arbeit-
nehmer Arbeitsleistungen erbringen. Die Übernahme der 
Maklerkosten war deshalb keine Gegenleistung für die 
spätere Arbeitsleistung; insbesondere hatte die Höhe 
der übernommenen Kosten keinen Einfluss auf die Höhe 
des Gehalts. 

 Die Kostenübernahme stellte auch keine umsatzsteuer-
bare Entnahme dar. Zwar gehören zu den Entnahmen 
Leistungen des Arbeitgebers, die für den privaten Bedarf 
des Personals erbracht werden. Der Umzug diente jedoch 
dem unternehmerischen Interesse der Klägerin, die erfah-
rene Mitarbeiter benötigte. Hinter diesem unternehmeri-
schen Interesse trat der private Bedarf der Arbeitnehmer 
zurück, auch wenn ein Umzug grundsätzlich zum Privat-
bereich gehört. 

 Schließlich war die Klägerin auch zum Vorsteuerabzug 
berechtigt. Denn sie nahm die Maklerleistungen aufgrund 
ihres vorrangigen Unternehmensinteresses in Anspruch, 
weil sie erfahrene Mitarbeiter benötigte. 

Hinweise: Ein Unternehmer wird das Urteil für selbstver-
ständlich halten. Denn das unternehmerische Interesse, 
Konzernmitarbeiter für eine neu gegründete Gesellschaft 
zu finden, ist offenkundig. 

Anders ist dies, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer Sachleistungen statt eines Gehalts bzw. statt einer 
Gehaltserhöhung gewährt. Steht schon beim Einkauf fest, 
dass der eingekaufte Gegenstand (z. B. ein Handy) dem 
Arbeitnehmer für dessen privaten Bedarf überlassen wird, 
ist der Vorsteuerabzug nicht zulässig. Stellt sich erst nach 
dem Einkauf voraus, dass der Gegenstand dem Arbeit-
nehmer für private Zwecke überlassen wird, unterliegt dies 
als Entnahme der Umsatzsteuer. 

Alle Steuerzahler 

Statikberechnung als begünstigte 
Handwerkerleistung 
Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen im eige-
nen Haushalt wird auch für die Kosten einer Statikberech-
nung durch einen Ingenieur gewährt, wenn die Berechnung 
die Durchführung einer Dachreparatur ermöglichen soll. Es 
ist unbeachtlich, dass der Ingenieur kein Handwerker ist. 

Hintergrund: Für Handwerkerleistungen wegen Renovie-
rung, Instandhaltung oder Modernisierung im Haushalt des 
Steuerpflichtigen wird eine Steuerermäßigung von 20 % auf 
den in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskostenanteil 
gewährt, höchstens 1.200 €. Dieser Ermäßigungsbetrag 
wird unmittelbar von der Steuer abgezogen. 

Sachverhalt: Die klagenden Eheleute wohnten in ihrem 
eigenen Einfamilienhaus. Die Dachstützen des Hauses 
waren marode und mussten ausgetauscht werden. Die 
Kläger beauftragten einen Statikingenieur mit der stati-
schen Berechnung für die neuen Dachstützen. Für die 
Kosten der Berechnung machten sie die Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt geltend. 
Das Finanzamt erkannte die Steuerermäßigung nicht an. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
(FG) gab der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Die statische Berechnung ist eine steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung. Denn sie dient der Durchführung der 
Dachreparatur, da der Austausch der Dachstützen nicht 
ohne vorherige statische Berechnung erfolgen konnte. 

 Angesichts der engen sachlichen Verzahnung der Statik-
berechnung mit der Dachreparatur ist unbeachtlich, dass 
die Leistung nicht von einem Handwerker, sondern von 
einem Ingenieur erbracht wurde. 

 Die Leistung des Statikbüros wurde auch im Haushalt der 
Kläger erbracht. Nach Auffassung der Richter reicht hier-
für ein räumlich-funktionaler Zusammenhang aus: Die 
streitige Leistung diente der sicheren Durchführung der 
Dachreparatur des Wohnhauses der Kläger. Ein unmittel-
barer räumlicher Zusammenhang zu einem Haushalt liegt 
damit ebenso vor, wie ein „Dienen“ in Form der Aufrecht-
erhaltung der (statischen) Wohneigenschaften des Fami-
lienheims, da die Kläger das Haus selbst bewohnten. 

Hinweise: Das Gesetz begünstigt alle Handwerkerleistun-
gen, die im eigenen Haushalt erbracht werden, z. B. Maler-
arbeiten, die Erneuerung des Bodenbelags, die Modernisie-
rung des Badezimmers oder auch Gartenarbeiten. Nicht 
begünstigt dagegen sind Gutachtertätigkeiten, die der Er-
mittlung des Wertes der Immobilie dienen oder die für die 
Erstellung eines Energiepasses erfolgen. 

Andere Finanzgerichte sehen in gutachterlichen Tätigkei-
ten, die im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme ste-
hen, keine steuerbegünstigte Handwerkerleistung. Das FG 
hat daher die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
Dort ist das Verfahren unter dem Aktenzeichen VI R 29/19 
anhängig. Sollten Ihnen Ihre Gutachterkosten nicht aner-
kannt worden sein, können Sie unter Berufung auf dieses 
Verfahren Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfah-
rens beantragen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Dezember 2019 

10.12.2019 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer; 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.12.2019 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

23.12.2019 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 23.12.2019 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 19.12.2019 

  

 


